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Sicherheitspolitik

mit einen anerkannten bewaffneten
Angriff auszuüben.18

Hybride Bedrohungen - und mehr

Die US-Definition der hybriden
Bedrohung (Vermischung irregulär - regulär)

scheint daher zu kurz zu greifen.
Gerade aus der Sicht eines Kleinstaates wie
der Schweiz richten sich moderne
Bedrohungsformen, von wem sie auch immer
ausgehen mögen, nicht mehr gegen die

Integrität des Staatsgebietes und aufeinen
territorialen Gewinn aus, sondern
vermehrt gegen das Funktionieren eines Staates

und seiner Institutionen. Ein oder meh-

Russische Soldaten mit moderner

Ratnik-Ausrüstung Ende Februar 2014

auf der Krim. Bild: Andrey Stenin

rere Aggressoren haben die Lähmung des

Staates zum Ziel - und nicht dessen

Eroberung. Zu den militärischen Zielen, die

mit kinetischen und nicht-kinetischen
Mitteln angegriffen würden, zählt somit
vor allem auch die kritische Infrastruktur.
In Kombination mit Mitteln und
Aktionsformen in den verschiedenen
Operationssphären19 entsteht ein Spektrum
verschiedenster Formen von Gewaltanwendungen

und Handlungen, das weit über
das traditionelle Verständnis eines bewaffneten

Angriffes hinausgeht. M
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Aus dem Bundeshaus

Es geht um
Rüstungsgüter, militärische

Immobilien,
Unterstützung ziviler

Behörden durch
die Armee, ausser-
dienstliche
Tätigkeiten und um Vor-

stösse.

Im Januar 2015 verabschiedet der
Bundesrat (BR) vier Botschaften. Erstens:

Rüstungsprogramm 2015 mit 542
Millionen Franken: Aufklärungsdrohnen,
Schiesssimulator zum Sturmgewehr
und geländegängige Motorfahrzeuge
(15.017). Zweitens: Immobilien VBS

mit 468 Millionen Franken für Ausbil-
dungs- und Einsatzinfrastruktur der
Armee (15.022). Drittens: Subsidiärer
Sicherungseinsatz der Armee 2016 bis
2018 zugunsten Kanton Graubünden
zum Schutz des WEFin Davos (15.026);
Objekt- und Personenschutz, Wahrung
der Lufthoheit, logistische Unterstützung,

insbesondere in der Sanität, mittels

jährlich höchstens 5000 Angehörigen

der Armee (AdA) im Assistenzdienst.

Viertens: Einsätze der Armee
beim Schutz ausländischer Vertretungen

(Amba Centro) und bei der Sicherheit

im Luftverkehr (Tiger). Der
«Botschaftsschutz» soll mit ab 2017 noch
höchstens 44 AdA bis spätestens Ende

2018 verlängert werden (15.024).

Der BR ändert die Verordnung über
die «Unterstützung ziviler oder aus-
serdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen

Mitteln VUM» (SR 513.74) bezüglich

Kostenübernahme durch die
Empfänger militärischer Unterstützungsleistungen.

Er beantragt die Annahme dreier

Motionen zur Beschaffung von
Lufttransportmitteln - Flugzeuge und
Helikopter-, eine davon mit dem Auftrag an
den BR, «spätestens bis 2018 dem
Parlament den Kaufvon einem oder mehreren

Transportflugzeugen zu unterbreiten»

(14.4060/14.4061/14.4130). Der
BR beantwortet eine Interpellation «Einsatz

der Schweizer Armee zur Bekämpfung

von Ebola» (14.4247) in Westafrika

bzw. warum dieser, obwohl vorher
angekündigt, nicht stattfinden konnte,
wobei kein Reputationsschaden für die
Schweiz entstanden sei.

Oberst aD Heinrich L. Wirz

Militärpublizist/Bundeshaus-Journalist
3047 Bremgarten BE

Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 04/2015 11


	Aus dem Bundeshaus

